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Kapitel 8.2 

Vorschriften für die Schulung der Fahrzeugbesatzung 
8.2.1  Anwendungsbereich und allgemeine Vorschriften für die Schulung von Fahrzeugführern 

8.2.1.1  Führer von Fahrzeugen, mit denen gefährliche Güter befördert werden, müssen im Besitz einer Bescheini-
gung sein, die von der zuständigen Behörde ausgestellt wurde und mit der bescheinigt wird, dass die Fahr-
zeugführer an einem Schulungskurs teilgenommen und eine Prüfung über die besonderen Anforderungen 
bestanden haben, die bei der Beförderung gefährlicher Güter zu erfüllen sind. 

8.2.1.2  Führer von Fahrzeugen, mit denen gefährliche Güter befördert werden, müssen an einem Basiskurs teil-
nehmen. Die Schulung muss im Rahmen eines von der zuständigen Behörde anerkannten Kurses erfol-
gen. Wichtigstes Ziel der Schulung ist es, den Fahrzeugführern die Gefahren bewusst zu machen, die mit 
der Beförderung gefährlicher Güter verbunden sind, und ihnen Grundkenntnisse zu vermitteln, die erforder-
lich sind, um die Gefahr eines Zwischenfalls auf ein Mindestmass zu beschränken und, sofern ein solcher 
eintritt, ihnen zu ermöglichen, die Massnahmen zu treffen, die für ihre eigene Sicherheit, die der Allgemein-
heit und zum Schutz der Umwelt sowie zur Begrenzung der Folgen des Zwischenfalls erforderlich sind. 
Diese Schulung, zu der praktische Einzelübungen gehören müssen, muss als Basisschulung für alle Arten 
von Fahrzeugführern erfolgen und mindestens die in Absatz 8.2.2.3.2 genannten Themen behandeln. Die 
zuständige Behörde kann Basiskurse zulassen, die auf bestimmte gefährliche Güter oder auf eine oder 
mehrere bestimmte Klassen beschränkt sind. Diese eingeschränkten Basiskurse berechtigen nicht zum 
Besuch von Kursen gemäss Unterabschnitt 8.2.1.4. 

8.2.1.3  Führer von Fahrzeugen oder MEMU, mit denen gefährliche Güter in festverbundenen Tanks oder Aufsetz-
tanks mit einem Fassungsraum von mehr als 1 m3 befördert werden, Führer von Batterie-Fahrzeugen mit 
einem Gesamtfassungsraum von mehr als 1 m3 und Führer von Fahrzeugen oder MEMU, mit denen ge-
fährliche Güter in Tankcontainern, ortsbeweglichen Tanks oder MEGC mit einem Einzelfassungsraum von 
mehr als 3 m3 auf einer Beförderungseinheit befördert werden, müssen an einem Aufbaukurs für die Beför-
derung in Tanks teilgenommen haben, in dem mindestens die in Absatz 8.2.2.3.3 genannten Themen be-
handelt wurden. Die zuständige Behörde kann Aufbaukurse für die Beförderung in Tanks zulassen, die auf 
bestimmte gefährliche Güter oder auf eine oder mehrere bestimmte Klassen beschränkt sind. Diese einge-
schränkten Aufbaukurse für die Beförderung in Tanks berechtigen nicht zum Besuch von Kursen gemäss 
Unterabschnitt 8.2.1.4. 

8.2.1.4  Führer von Fahrzeugen, mit denen gefährliche Güter der Klasse 1, ausgenommen Stoffe und Gegenstände 
der Unterklasse 1.4, Verträglichkeitsgruppe S, oder der Klasse 7 befördert werden, müssen an Aufbaukur-
sen teilgenommen haben, in denen mindestens die in Absatz 8.2.2.3.4 bzw. 8.2.2.3.5 genannten Themen 
behandelt werden. 

8.2.1.5  Alle Schulungskurse, praktischen Übungen und Prüfungen sowie die Aufgaben der zuständigen Behörden 
müssen den Vorschriften nach Abschnitt 8.2.2 entsprechen. 

8.2.1.6  Jede Schulungsbescheinigung nach den Vorschriften dieses Abschnitts, die von der zuständigen Behörde 
einer Vertragspartei in Übereinstimmung mit Unterabschnitt 8.2.2.8 ausgestellt wurde, muss während ihrer 
Geltungsdauer von den zuständigen Behörden der anderen Vertragsparteien anerkannt werden. 

8.2.2  Besondere Vorschriften für die Schulung von Fahrzeugführern 

8.2.2.1  Die erforderlichen theoretischen Kenntnisse und praktischen Fähigkeiten müssen durch theoretische Schu-
lungskurse und praktische Übungen vermittelt werden. Die Kenntnisse müssen durch eine Prüfung nach-
gewiesen werden. 

8.2.2.2  Der Schulungsveranstalter muss sicherstellen, dass die Lehrkräfte über gute Kenntnisse hinsichtlich der 
neuesten Entwicklungen der Regelwerke und Schulungsvorschriften für die Beförderung gefährlicher Güter 
verfügen und diese berücksichtigen. Die Schulung muss praxisbezogen sein. Das Schulungsprogramm 
muss hinsichtlich der in den Absätzen 8.2.2.3.2 bis 8.2.2.3.5 genannten Themen der Anerkennung gemäss 
Absatz 8.2.2.6 entsprechen. Die Schulung muss auch praktische Einzelübungen umfassen (siehe Absatz 
8.2.2.3.8). 
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8.2.2.3  Aufbau der Schulung 

8.2.2.3.1 Die Schulungen sind im Rahmen von Basiskursen und gegebenenfalls Aufbaukursen durchzuführen. Ba-
siskurse und Aufbaukurse dürfen in Form von Mehrzweckkursen durchgeführt werden, die integral bei glei-
cher Gelegenheit von demselben Schulungsveranstalter abgehalten werden. 

8.2.2.3.2 Der Basiskurs muss mindestens folgende Themen umfassen: 
a) allgemeine Vorschriften, die für die Beförderung gefährlicher Güter gelten; 
b) hauptsächliche Gefahrenarten; 
c) Informationen über den Schutz der Umwelt durch die Überwachung der Beförderungen von Abfällen; 
d) für die verschiedenen Gefahrenarten geeignete Vorsorge- und Sicherheitsmassnahmen; 
e) Verhalten nach einem Unfall (Erste Hilfe, Verkehrssicherung, Grundkenntnisse über die Verwendung 

von Schutzausrüstungen, schriftliche Weisungen usw.); 
f) Kennzeichnung, Bezettelung, Anbringen von Grosszetteln (Placards) und Kennzeichnung mit orange-

farbenen Tafeln; 
g) was ein Fahrzeugführer bei der Beförderung gefährlicher Güter zu tun und zu lassen hat; 
h) Zweck und Funktionsweise der technischen Ausrüstung der Fahrzeuge; 
i) Verbote für die Zusammenladung in einem Fahrzeug oder in einem Container; 
j) beim Be- und Entladen gefährlicher Güter zu treffende Vorsichtsmassnahmen; 
k) allgemeine Informationen über zivilrechtliche Haftung; 
l) Informationen über multimodale Transportvorgänge; 
m) Handhabung und Verstauung der Versandstücke; 
n) Verkehrsbeschränkungen in Tunneln und Anweisungen über das Verhalten in Tunneln (Vorbeugung 

von Zwischenfällen, Sicherheit, Massnahmen im Brandfall oder bei anderen Notfällen usw.); 
o) Sensibilisierung für die Sicherung. 

8.2.2.3.3 Der Aufbaukurs für die Beförderung in Tanks muss mindestens folgende Themen umfassen: 
a) Fahrverhalten der Fahrzeuge, einschliesslich der Bewegungen der Ladung; 
b) besondere Vorschriften hinsichtlich der Fahrzeuge; 
c) allgemeine theoretische Kenntnisse über verschiedene Befüllungs- und Entleerungssysteme; 
d) besondere zusätzliche Vorschriften für die Verwendung dieser Fahrzeuge (Zulassungsbescheinigun-

gen, Zulassungskennzeichen, Anbringen von Grosszetteln (Placards) und Kennzeichnung mit orange-
farbenen Tafeln usw.). 

8.2.2.3.4 Der Aufbaukurs für die Beförderung von Stoffen und Gegenständen der Klasse 1 muss mindestens folgen-
de Themen umfassen: 
a) von explosiven Stoffen und Gegenständen mit Explosivstoff sowie von pyrotechnischen Stoffen und 

Gegenständen ausgehende Gefahren; 
b) besondere Vorschriften für die Zusammenladung von Stoffen und Gegenständen der Klasse 1. 

8.2.2.3.5 Der Aufbaukurs für die Beförderung von radioaktiven Stoffen der Klasse 7 muss mindestens folgende 
Themen umfassen: 
a) von ionisierender Strahlung ausgehende Gefahren; 
b) besondere Vorschriften für die Verpackung, Handhabung, Zusammenladung und Verstauung radioakti-

ver Stoffe; 
c) besondere Massnahmen, die bei einem Unfall mit radioaktiven Stoffen zu treffen sind. 

8.2.2.3.6 Die Dauer der Unterrichtseinheiten beträgt grundsätzlich 45 Minuten. 

8.2.2.3.7 Ein Schulungstag darf normalerweise nicht mehr als acht Unterrichtseinheiten umfassen. 

8.2.2.3.8 Die praktischen Einzelübungen müssen im Rahmen der theoretischen Schulung stattfinden und mindes-
tens die Themen Erste Hilfe, Brandbekämpfung und die bei Zwischenfällen und Unfällen zu treffenden 
Massnahmen umfassen. 
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8.2.2.4  Programm für die Erstschulung 

8.2.2.4.1 Die Mindestdauer des theoretischen Teils jedes Erstschulungskurses oder des Teils des Mehrzweckkurses 
muss sich wie folgt zusammensetzen: 

Basiskurs 18 Unterrichtseinheiten 

Aufbaukurs für die Beförderung in Tanks 12 Unterrichtseinheiten 

Aufbaukurs für die Beförderung von Stoffen und 
Gegenständen der Klasse 1 

  8 Unterrichtseinheiten 

Aufbaukurs für die Beförderung radioaktiver Stof-
fe der Klasse 7 

  8 Unterrichtseinheiten 

Für den Basiskurs und den Aufbaukurs für die Beförderung in Tanks sind zusätzliche Unterrichtseinheiten 
für die in Absatz 8.2.2.3.8 genannten praktischen Übungen erforderlich, die von der Anzahl der an der 
Schulung teilnehmenden Fahrzeugführer abhängig sind. 

8.2.2.4.2 Die Gesamtdauer des Mehrzweckkurses kann von der zuständigen Behörde festgelegt werden, wobei die 
Dauer des Basiskurses und des Aufbaukurses für die Beförderung in Tanks beizubehalten ist, jedoch durch 
gekürzte Aufbaukurse für die Klassen 1 und 7 ergänzt werden kann. 

8.2.2.5  Programm für die Auffrischungsschulung 

8.2.2.5.1 Die in regelmässigen Zeitabständen stattfindende Auffrischungsschulung dient dazu, die Kenntnisse der 
Fahrzeugführer auf den aktuellen Stand zu bringen, und muss neue technische, rechtliche und die Beförde-
rungsgüter betreffende Entwicklungen behandeln. 

8.2.2.5.2 Die Dauer der Auffrischungsschulung, einschliesslich der praktischen Einzelübungen, muss bei Mehr-
zweckkursen mindestens zwei Tage oder bei Einzelkursen mindestens die Hälfte der Dauer betragen, die 
für die entsprechenden Erstschulungen des Basiskurses oder Erstschulungen des Aufbaukurses gemäss 
Absatz 8.2.2.4.1 vorgesehen ist. 

8.2.2.5.3 Ein Fahrzeugführer darf eine Auffrischungsschulung und eine Prüfung der Auffrischungsschulung durch 
eine entsprechende Erstschulung und eine entsprechende Prüfung der Erstschulung ersetzen. 

8.2.2.6  Anerkennung der Schulung 

8.2.2.6.1 Die Schulungskurse müssen von der zuständigen Behörde anerkannt sein. 

8.2.2.6.2 Diese Anerkennung darf nur auf schriftlichen Antrag hin erteilt werden. 

8.2.2.6.3 Dem Antrag auf Anerkennung müssen folgende Unterlagen beigefügt werden: 
a) ein ausführliches Schulungsprogramm mit Angaben zu Lehrstoff und Zeitplan sowie zu den vorgesehe-

nen Unterrichtsmethoden; 
b) Qualifikationen und Tätigkeitsbereiche der Lehrkräfte; 
c) Angaben über die Schulungsräume und Lehrmittel sowie über die für die praktischen Übungen bereit-

gestellten Einrichtungen; 
d) Bedingungen für die Teilnahme an den Kursen, wie z. B. die Anzahl der Teilnehmer. 

8.2.2.6.4 Die zuständige Behörde muss die Aufsicht über die Schulungen und Prüfungen führen. 

8.2.2.6.5 Die Anerkennung muss von der zuständigen Behörde schriftlich unter den folgenden Bedingungen erteilt 
werden: 
a) die Schulung muss in Übereinstimmung mit den Antragsunterlagen durchgeführt werden; 
b) die zuständige Behörde muss berechtigt sein, Beauftragte zu den Schulungskursen und Prüfungen zu 

entsenden; 
c) der zuständigen Behörde muss der genaue Termin und der Ort jedes Schulungskurses rechtzeitig mit-

geteilt werden; 
d) die Anerkennung kann widerrufen werden, sofern die Bedingungen für die Anerkennung nicht eingehal-

ten werden. 

8.2.2.6.6 Aus dem Anerkennungsschreiben muss ersichtlich sein, ob es sich bei den Kursen um Basis- oder Aufbau-
kurse und dabei um Erst- oder Auffrischungskurse handelt und ob diese auf bestimmte gefährliche Güter 
oder eine oder mehrere bestimmte Klassen beschränkt sind. 
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8.2.2.6.7 Beabsichtigt der Schulungsveranstalter nach Erteilung der Anerkennung für einen Schulungskurs Ände-
rungen in einzelnen Punkten, die für die Anerkennung von Bedeutung sind, so muss er vorher die Erlaub-
nis der zuständigen Behörde hierzu einholen; dies gilt insbesondere für Änderungen des Schulungspro-
gramms. 

8.2.2.7  Prüfungen 

8.2.2.7.1 Prüfungen für den Basiskurs 

8.2.2.7.1.1 Nach Abschluss der Basisschulung einschliesslich der praktischen Übungen muss eine Prüfung für den 
entsprechenden Basiskurs durchgeführt werden. 

8.2.2.7.1.2 Der Kandidat muss bei der Prüfung nachweisen, dass er, wie im Basiskurs vorgesehen, über die Kenntnis-
se, das Verständnis und die Fähigkeiten verfügt, die für den Beruf eines Gefahrgutfahrzeugführers erfor-
derlich sind. 

8.2.2.7.1.3 Hierzu muss die zuständige Behörde einen Fragenkatalog erstellen, der die in Absatz 8.2.2.3.2 aufgeführ-
ten Themen umfasst. Die bei der Prüfung gestellten Fragen müssen diesem Fragenkatalog entnommen 
werden. Vor der Prüfung dürfen den Kandidaten die aus dem Fragenkatalog ausgewählten Fragen nicht 
bekannt sein. 

8.2.2.7.1.4 Bei Mehrzweckkursen darf eine einzige Prüfung durchgeführt werden. 

8.2.2.7.1.5 Jede zuständige Behörde muss die Einhaltung der Prüfungsmodalitäten überwachen, einschliesslich gege-
benenfalls der Infrastruktur und Organisation elektronischer Prüfungen entsprechend Absatz 8.2.2.7.1.8, 
wenn diese durchgeführt werden sollen. 

8.2.2.7.1.6 Die Prüfung muss als schriftliche Prüfung oder als kombinierte schriftliche und mündliche Prüfung durchge-
führt werden. Die Kandidaten müssen mindestens 25 schriftliche Fragen für den Basiskurs beantworten. 
Folgt die Prüfung auf einen Auffrischungskurs, müssen mindestens 15 schriftliche Fragen beantwortet wer-
den. Die Dauer dieser Prüfungen muss mindestens 45 bzw. 30 Minuten betragen. Die Fragen dürfen unter-
schiedliche Schwierigkeitsgrade haben und unterschiedlich bewertet werden. 

8.2.2.7.1.7 Jede Prüfung muss beaufsichtigt werden. Jegliche Manipulation und Täuschung muss weitestgehend aus-
geschlossen sein. Eine Authentifizierung des Teilnehmers muss sichergestellt sein. Alle Prüfungsunterla-
gen müssen durch einen Ausdruck oder elektronisch als Datei erfasst und aufbewahrt werden. 

8.2.2.7.1.8 Schriftliche Prüfungen können ganz oder teilweise auch als elektronische Prüfungen durchgeführt werden, 
bei denen die Antworten in Arbeitsverfahren der elektronischen Datenverarbeitung (EDV) erfasst und aus-
gewertet werden, wenn folgende Voraussetzungen erfüllt sind: 
a) Die Hard- und Software muss von der zuständigen Behörde geprüft und akzeptiert sein. 
b) Die einwandfreie technische Funktion ist sicherzustellen. Es müssen Vorkehrungen bei Ausfall von Ge-

räten und Anwendungen getroffen werden, ob und wie die Prüfung fortgesetzt werden kann. Die Geräte 
dürfen über keine Hilfsmittel (z. B. elektronische Suchfunktion) verfügen; bei der zur Verfügung gestell-
ten Ausrüstung muss die Möglichkeit ausgeschlossen sein, dass die Teilnehmer während der Prüfung 
mit anderen Geräten kommunizieren können. 

c) Die endgültigen Eingaben der jeweiligen Teilnehmer müssen erfasst werden. Die Ergebnisermittlung 
muss nachvollziehbar sein. 

d) Es dürfen nur die von der Prüfungsstelle zur Verfügung gestellten elektronischen Hilfsmittel verwendet 
werden. Es darf nicht die Möglichkeit bestehen, dass der Teilnehmer auf dem zur Verfügung gestellten 
elektronischen Hilfsmittel andere Daten aufnimmt; der Teilnehmer darf nur auf die gestellten Fragen 
antworten. 

8.2.2.7.2 Prüfungen für die Aufbaukurse für die Beförderung in Tanks oder für die Beförderung von Stoffen 
und Gegenständen der Klasse 1 oder von radioaktiven Stoffen der Klasse 7 

8.2.2.7.2.1 Nach Bestehen der Prüfung für den Basiskurs und der Teilnahme am Aufbaukurs für die Beförderung in 
Tanks oder für die Beförderung von Stoffen und Gegenständen der Klasse 1 oder von radioaktiven Stoffen 
der Klasse 7 ist der Kandidat berechtigt, an der Prüfung teilzunehmen, die der Schulung entspricht. 

8.2.2.7.2.2 Diese Prüfung muss unter den in Absatz 8.2.2.7.1 genannten Bedingungen durchgeführt und beaufsichtigt 
werden. Der Fragenkatalog muss sich je nach Fall auf die in Absatz 8.2.2.3.3, 8.2.2.3.4 oder 8.2.2.3.5 auf-
geführten Themen beziehen. 

8.2.2.7.2.3 Bei jeder Prüfung der Aufbauschulung müssen mindestens 15 schriftliche Fragen gestellt werden. Folgt die 
Prüfung auf einen Auffrischungskurs, müssen mindestens 10 schriftliche Fragen beantwortet werden. Die 
Dauer dieser Prüfungen muss mindestens 30 bzw. 20 Minuten betragen. 

8.2.2.7.2.4 Wenn eine Prüfung auf der Grundlage eines eingeschränkten Basiskurses erfolgt, wird dadurch die Prü-
fung des Aufbaukurses auf denselben Geltungsbereich beschränkt. 
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8.2.2.8  Bescheinigung über die Fahrzeugführerschulung 

8.2.2.8.1 Die Bescheinigung gemäss Unterabschnitt 8.2.1.1 muss erteilt werden: 
a) nach Abschluss eines Basiskurses, sofern der Kandidat die Prüfung gemäss Absatz 8.2.2.7.1 bestan-

den hat; 
b) gegebenenfalls nach Abschluss eines Aufbaukurses für die Beförderung in Tanks oder für die Beförde-

rung von Stoffen und Gegenständen der Klasse 1 oder von radioaktiven Stoffen der Klasse 7 oder nach 
Erwerb der Kenntnisse gemäss den besonderen Vorschriften S1 und S11 in Kapitel 8.5, sofern der 
Kandidat die Prüfung gemäss Absatz 8.2.2.7.2 bestanden hat; 

c) gegebenenfalls nach Abschluss eines eingeschränkten Basiskurses oder eines eingeschränkten Auf-
baukurses für die Beförderung in Tanks, vorausgesetzt, der Kandidat hat die Prüfung gemäss Absatz 
8.2.2.7.1 oder 8.2.2.7.2 bestanden. In der ausgestellten Bescheinigung muss der auf die entsprechen-
den gefährlichen Güter oder die entsprechende(n) Klasse(n) begrenzte Geltungsbereich deutlich ange-
geben werden. 

8.2.2.8.2 Die Geltungsdauer der Schulungsbescheinigung des Fahrzeugführers beträgt fünf Jahre ab dem Zeitpunkt, 
zu dem der Fahrzeugführer eine Prüfung der ersten Basisschulung oder eine Prüfung der ersten Mehr-
zweckschulung bestanden hat. 

Die Bescheinigung wird erneuert, wenn der Fahrzeugführer die Teilnahme an einer Auffrischungsschulung 
gemäss Unterabschnitt 8.2.2.5 nachweist und eine Prüfung gemäss Unterabschnitt 8.2.2.7 wie folgt be-
standen hat: 
a) Innerhalb von zwölf Monaten vor Ablauf der Bescheinigung. Die zuständige Behörde stellt eine neue, 

für eine Dauer von fünf Jahren gültige Bescheinigung aus, deren Geltungsdauer mit dem Datum des 
Ablaufs der vorherigen Bescheinigung beginnt. 

b) Vor der Frist von zwölf Monaten vor Ablauf der Bescheinigung. Die zuständige Behörde stellt eine 
neue, für eine Dauer von fünf Jahren gültige Bescheinigung aus, deren Geltungsdauer mit dem Datum 
beginnt, an dem die Prüfung der Auffrischungsschulung bestanden wurde. 

Wenn der Fahrzeugführer den Geltungsbereich seiner Bescheinigung während deren Geltungsdauer unter 
Einhaltung der Vorschriften des Absatzes 8.2.2.8.1 b) und c) ausdehnt, bleibt die Geltungsdauer der neuen 
Bescheinigung gegenüber derjenigen der vorherigen Bescheinigung unverändert. Wenn der Fahrzeugfüh-
rer eine Prüfung der Aufbauschulung bestanden hat, bleibt die Spezialisierung bis zum Datum des Ablaufs 
der Bescheinigung gültig. 

8.2.2.8.3 Die Gestaltung der Bescheinigung muss der des Musters in Absatz 8.2.2.8.5 entsprechen. Ihre Abmessun-
gen müssen der Norm ISO 7810:2003 ID-1 entsprechen und sie muss aus Kunststoff hergestellt sein. Die 
Farbe muss weiss mit schwarzen Buchstaben sein. Die Bescheinigung muss ein zusätzliches Sicherheits-
merkmal, wie ein Hologramm, UV-Druck oder ein geätztes Profil, enthalten. 

8.2.2.8.4 Die Bescheinigung muss in der (den) Sprache(n) oder in einer der Sprachen des Staates der zuständigen 
Behörde abgefasst werden, welche die Bescheinigung ausgestellt hat. Wenn keine dieser Sprache 
Deutsch, Englisch oder Französisch ist, müssen der Titel der Bescheinigung, der Titel der Ziffer 8 und die 
Titel auf der Rückseite ausserdem in Deutsch, Englisch oder Französisch abgefasst werden. 
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8.2.2.8.5 Muster der Schulungsbescheinigung für Führer von Fahrzeugen zur Beförderung gefährlicher Güter 
 
 
 
 
 
 
 

Vorder 
seite 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rück- 
seite 

 
 
 
 
 
 

* Text durch entsprechende Angaben ersetzen. 
** Das für Kraftfahrzeuge im internationalen Verkehr verwendete Unterscheidungs-

zeichen (für Parteien des Übereinkommens über den Strassenverkehr von 1968 
oder des Übereinkommens über den Strassenverkehr von 1949 in der dem Ge-
neralsekretär der Vereinten Nationen gemäss Artikel 45 (4) oder Anlage 4 dieser 
Übereinkommen notifizierten Fassung). 

8.2.2.8.6 Die Vertragsparteien müssen dem Sekretariat der UNECE ein Muster jeder nationalen Bescheinigung, die 
in Übereinstimmung mit diesem Abschnitt zur Ausstellung vorgesehen ist, zur Verfügung stellen. Die Ver-
tragsparteien müssen zusätzlich erläuternde Bemerkungen einreichen, mit denen die Überprüfung der Kon-
formität der Bescheinigungen gegenüber den zur Verfügung gestellten Mustern ermöglicht wird. Das Sek-
retariat muss diese Informationen auf seiner Website zugänglich machen. 

8.2.3  Unterweisung aller an der Beförderung gefährlicher Güter auf der Strasse beteiligten Personen mit 
Ausnahme der Fahrzeugführer, die im Besitz einer Bescheinigung gemäss Abschnitt 8.2.1 sind 

Jede Person, die mit der Beförderung gefährlicher Güter auf der Strasse befasst ist, muss entsprechend ih-
ren Verantwortlichkeiten und Funktionen eine Unterweisung nach Kapitel 1.3 über die Bestimmungen er-
halten haben, die für die Beförderung dieser Güter gelten. Diese Vorschrift gilt z. B. für das vom Beförderer 
oder Absender beschäftigte Personal, das die gefährlichen Güter beladende und entladende Personal, das 
Personal der Spediteure und Verlader sowie die an der Beförderung gefährlicher Güter auf der Strasse be-
teiligten Fahrzeugführer, die nicht im Besitz einer Bescheinigung gemäss Abschnitt 8.2.1 sind. 

ADR-SCHULUNGSBESCHEINIGUNG  
FÜR FAHRZEUGFÜHRER 

1. (NR. DER BESCHEINIGUNG)* 
2. (NAME)* 
3. (VORNAME(N))* 
4. (GEBURTSDATUM TT/MM/JJJJ)* 
5. (STAATSANGEHÖRIGKEIT)* 
6. (UNTERSCHRIFT DES FAHRZEUG-

FÜHRERS)* 
7. (AUSSTELLENDE BEHÖRDE)* 
8. GÜLTIG BIS: (TT/MM/JJJJ)* 

** 

(Foto des 
Fahrzeug-

führers 
einfügen)* 

GÜLTIG FÜR KLASSE(N) ODER UN-NUMMERN: 
 

IN TANKS AUSGENOMMEN IN 
TANKS 

9. (Klasse oder UN-
Nummer(n) einfü-
gen)* 

10. (Klasse oder UN-
Nummer(n) einfü-
gen)* 

  

 


